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Staatsaufgabe Naturschutz

Verfassungsauftrag für Naturschutz 
(§ 20a GG, Art. 141 BV)

Naturschutz als Staatsaufgabe 
= Vollzug der Naturschutzgesetze
= Aufgabe der Naturschutzbehörden

Ausstattung mit hauptamtlichen Fachkräften
Unterstützung durch nebenamtliche und 
ehrenamtliche Mitarbeiter
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Rechtliche Regelungen zur Aufgabenerfüllung 

Allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur  
Naturschutz ist verpflichtende Aufgabe für Staat und 
Gesellschaft (Art. 2 BayNatSchG)

Durchführung der Landschaftspflege (Art. 4  BayNatSchG) 
keine hoheitlichen Befugnisse für Beauftragte

Grundsatzaufgaben 
Ermitteln und Bewerten des Zustandes des 
Naturhaushalts)
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Ehrenamt befindet sich im Spannungsfeld 

zwischen 

hoheitlichen Aufgaben der 
Naturschutzbehörden 

und 

der Tätigkeit der freien Wirtschaft
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Definition Ehrenamt (Wikipedia)

- Ein Ehrenamt im ursprünglichen Sinn ist ein
ehrenvolles und freiwilliges öffentliches Amt, 
das nicht auf Entgelt ausgerichtet ist. 

- Man leistet es für eine bestimmte Dauer 
regelmäßig im Rahmen von Vereinigungen, 
Initiativen oder Institutionen; kann in einigen 
Fällen dazu verpflichtet werden. 
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- Für ein Ehrenamt wird man i.d.R. berufen. Ein 
Ehrenamt wird unter Umständen auch 
aberkannt. 

- Für ehrenamtliche Tätigkeit fällt in manchen 
Fällen eine Aufwandsentschädigung an. 

- Heute wird „Ehrenamt“ zunehmend gleichbe-
deutend mit Begriffen wie „Freiwilligenarbeit“ 
oder „Bürgerschaftliches Engagement“ 
verwendet
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Ehrenamt im Naturschutz:

- heutiger amtlicher Naturschutz ist aus dem 
Ehrenamt entstanden 

(Ehrenamtliche von Naturschutzverbänden –

Naturschutzbeauftragte nach dem 
Reichsnaturschutzgesetz)

- Staatsaufgabe erst seit dem Bundesnatur-
schutzgesetz
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Ehrenamt im Naturschutz heute:

- durch die Naturschutzbehörden Beauftragte

als Vertreter der Naturschutzbehörde 

z. B. Naturschutzwacht (weisungsgebunden)

externe Beratung, z. B. Naturschutzbeirat (nicht weisungsgebunden)

- in Naturschutzverbände und -vereine

- interessierte Privatpersonen
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Wo werden Ehrenamtliche in

Staatsaufgaben für Naturschutz tätig?

- Naturschutzbeirat (durch VO geregelt, Pflicht)
- Naturschutzwacht (durch VO geregelt, freiwillig)
- Biberberater
- Hornissenberater
- Fledermausberater
- sonstige (ASK-Kartierer, spezielle Artenschutz-

beauftragte, Pflege verletzter, geschützter Tiere….)
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Ehrenamtlich Tätige bei Städten und

Landkreisen in Bayern (UNBs):

Anzahl ehrenamtlich Tätiger pro Unterer 
Naturschutzbehörde (Meldungen von 61 UNBs)

Fehlanzeige
2%

bis 10
25%

20 bis 30
15%

30 bis 40
8%

über 40
10%

10 bis 20
40%
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Tätigkeitsfelder der ehrenamtlichen
Mitarbeiter

Einsatzgebiete der ehrenamtlich Tätigen 
(Mehrfachnennung möglich)

Biberberater
17%

Kartierer (Fauna und 
Flora)
11%

sonstige Aufgabenereiche
3%

Naturschutzwächter
41%

Hornissen-
/Wespenberater

14%

Fledermaus-
berater
14%
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Aufwandsentschädigungen für Ehren-
amtliche am Beispiel des Landkreises Passau
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Finanzieller Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten dargestellt am 
Beispiel des Landkreises Passau
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Stundenaufwand der Ehrenamtlichen

am Beispiel des Landkreises Passau

Prozentuale Verteilung der ehrenamtlichen Tätigkeit en auf die verschiedenen 
Tätigkeitsbereiche

Naturschutzwacht
72%

Fledermäuse
7%

Biber
14%

Hornissen
7%
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Stundenaufwand durch das Landkreis-
personal am Beispiel des Landkreises Passau
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Jährlicher Betreuungsaufwand durch die Untere Natur schutzbehörde 
Passau (= ca. 11 % der Arbeitszeit) für die ehrenam tlichen Mitarbeiter 
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Was leisten die Ehrenamtlichen für die
Gesellschaft?

- Freiwilliges Engagement
- Kooperation mit der Bevölkerung
- „Kundenpflege“ für die Behörden
- Förderung positiver Stimmung bei   

Betroffenen
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Problem für die Naturschutzbehörden:
- Defizit in der Aufgabenbewältigung
- Ehrenamt muss Defizit auffangen
- Naturschutzarbeit wäre teilweise ohne die 

Daten der Ehrenamtlichen nicht möglich 
(internationale Wasservogelzählung, 
ADEBAR)

- Datenerhebung sehr heterogen, je nach 
fachlichem Hintergrund und persönlichen 
Interesse 

- Personen müssen oft hoheitliche Aufgaben 
übernehmen (Haftungsfrage?)
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Probleme in der Zusammenarbeit 
Mit den Ehrenamtlichen:

- Hauptproblem: Verlagerung hoheitlicher 
Aufgaben auf das Ehrenamt

- unterschiedliches Basiswissen
- unterschiedliche Motivation
- oft starke Persönlichkeiten
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- nur zum Teil vorgeschriebene Ausbildung/ 
Pflichtlehrgänge)

- Naturschutzwacht: Ausbildung bei der ANL
- Biberberater: Lehrgang Voraussetzung 

für die Ernennung  
- Fledermaus, Hornissen… Ausbildung 

freiwillig
- fachliche und persönliche Betreuung muss 

weitestgehend durch die unteren Natur-
schutzbehörden erfolgen
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Bisherige staatliche Betreuung:

fachliche Betreuung der Ehrenamtlichen, z.B.

- 2 Bibermanager (Nord- und Südbayern)
- 2 Fledermauskoordinierungsstellen 

(München und Erlangen)

- teilweise Betreuung durch das LfU (Kartierer)
- Fortbildungslehrgänge bei der ANL (sind

aber freiwillig und nicht verpflichtend)
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Fazit/Konsequenzen für die Zukunft:

Politische Rahmenbedingungen verbessern:

Für die Naturschutzbehörden:

- personelle Ausstattung der UNB´s so, dass 
hoheitliche Aufgaben durch Fachpersonal 
erledigt werden können

ausreichende Aufgabenwahrnehmung muss bei jeder 
Naturschutzbehörde gewährleistet sein
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Für die Ehrenamtlichen:

- angemessene Aufwandsentschädigung 
und steuerliche Freistellung

- geregelte und verpflichtende Aus- und 
Weiterbildung, 

- Persönlichkeitsschulungen,  
- Absicherung durch Versicherungen usw. 
- mehr Anerkennung durch die Gesellschaft
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Vielen Dank 
für 

Ihre 
Aufmerksamkeit!!


